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Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung zur Vorlage beim Arzt/Ärztin 
(Hinweis: Der Vordruck muss nicht verwendet wenden, eine formlose Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung von Ihrem/r Arzt/Ärztin 
mit den entsprechenden Angaben reicht ebenfalls aus.) 

 
Angaben zur untersuchten Person (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen): 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name, Vorname     Geburtsdatum   Matrikelnummer 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prüfungsfach & Prüfungsdatum   Studiengang & Fachsemester 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, geben Sie hier die Symptome sowie deren Auswirkungen auf 
die Prüfungsfähigkeit der/des Studierenden an: 
 

 

 

 

 
Dauer der Erkrankung: von _ _ _ _ _ _ _ bis _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
----------------------------------                            ---------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum                                                     Praxisstempel und Unterschrift der Ärztin / des Arztes 

 
Prüfungsunfähigkeitsbescheinigungen sind unverzüglich (i.d.R. innerhalb von 3 Werktagen) 

einzureichen. Bitte beachten Sie dazu die Vorgaben der Prüfungsordnung 
 
Erläuterungen 
Studierende, die eine Prüfungsunfähigkeit glaubhaft machen können, können sich von einer Prüfung entschuldigen. Der 
Nachweis ist mit einer ärztlichen Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung zu erbringen. 
Eine etwaige Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann nicht als Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung akzeptiert werden. 
Die Prüfungsunfähigkeit wird gemäß Rechtsprechung nicht von der Ärztin/ dem Arzt festgestellt, sondern nach Überprüfung der 
Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung durch den Fachvertreter. 

  
 
 
 

 

 
 
 

   
     


